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Vollmacht zum selbständigen Verlassen der 
Schule nach vorzeitigem Schulschluss 
 
▢ Ich gebe mein Einverständnis, dass meine Tochter/ mein Sohn    

   
 
 ______________________________________________________ Klasse: ____________                        
                                   Vor- und Nachname des Kindes 
                                                                                                                               
 
von der Schule nach vorzeitigem Unterrichtsende alleine nach Hause gehen darf  
(mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbständig nach Hause fahren darf) 
 
 
 

▢ Bitte geben sie mir über den frühzeitigen Unterrichtsschluss in jedem Fall telefonisch 

Bescheid. Ich werde meine Tochter / meinen Sohn selbst von der Schule abholen oder das 
weitere Vorgehen im Telefonat besprechen. 
 
 
 
 
Lingen, den _________________ 
 
 
 
______________________________________________________                       
                       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
Erklärung: 
Im laufenden Schuljahr kann es vorkommen, dass durch unterschiedliche Bedingungen und 
Situationen der Unterricht eher beendet werden muss. Dies ist bedauerlich, kann aber in 
Einzelfällen nicht verhindert werden.   
Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss dürfen die Schüler das Schulgelände verlassen, deren 
Eltern diese Einverständniserklärung vorgelegt haben, die anderen werden ggf. in der Schule 
betreut, bis sie abgeholt werden können oder der reguläre Schulschluss erfolgt.  
Bei Verlassen des Schulgeländes erlischt die Haftpflicht der Schule; ausgenommen ist der 
direkte Heimweg. 


